
 

 

 

Merkblatt für Umzüge im Landkreis Böblingen 
 

 

1. Für den Umzug muss ein wichtiger Grund vorliegen, damit das zuständige Jobcenter etwaige 
damit verbunden Kosten übernehmen kann, z.B. Wohnung zu klein, zu groß oder zu teuer, 
Wohnung durch den Vermieter gekündigt / Räumungsklage. 
 
 

2. Die Miete der neuen Wohnung muss angemessen sein. Für die Kaltmiete gelten die 
Angemessenheitsgrenzen – siehe Rückseite. 
 
 

3. Die Notwendigkeit und Dringlichkeit eines Umzuges prüft und beurteilt das zuständige 
Regionale Jobcenter. Deshalb ist ein Mietangebot bzw. der Mietvertrag vor Unterzeichnung 
zur Prüfung beim zuständigen Regionalen Jobcenter vorzulegen, da sonst Sie sonst Gefahr 
laufen, dass mit dem Umzug verbundene Kosten bzw. die neue Miete nicht 
übernommen/anerkannt werden kann. 
 
 

4. Es ist darauf zu achten, dass nach Möglichkeit Kündigungsfristen für die alte Wohnung 
eingehalten werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


